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An die 
staatlichen Realschulen 
 
in Bayern 
 
-per E-Mail- 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 16.02.2011 
 V.3 - 5 P6001.1 – 5a.811 Telefon: 089 2186 2549 
  Name: Hr. Walter Huber 

 

ENTWURF 
Datum: 16.02.2011 
   
 
Entwurf erstellt/geprüft: 
Schierl_M 
   
 
Reinschrift erstellt: 
   
 
Reinschrift versandt: 
   
 
Reinschrift gefaxt: 
   
 
Reinschrift an e-mail: 
   

 
 
Ausschreibung von Funktionsstellen 
 
 
Folgende Funktionsstellen sind zum Schuljahr 2011/12 zu besetzen: 

 

1. Die Stelle der / des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in 

Oberbayern-West und Leiterin / Leiters der Staatlichen Realschule 

Fürstenfeldbruck 

 
2. Die Stelle der / des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in 

Schwaben und Leiterin / Leiters der Staatlichen Realschule Augsburg I 

 

Die Aufgaben der / des Ministerialbeauftragten ergeben sich im Einzelnen 

aus der Dienstanweisung für die Ministerialbeauftragten für die Realschulen 

vom 23. November 2005 (KWMBl I S. 414) in deren jeweils gültigen Fas-

sung. 

 

Um die aufgeführten Stellen können sich Beamtinnen / Beamte des staatli-

chen Realschuldienstes mit entsprechender Qualifikation und langjähriger 

Unterrichtserfahrung an Realschulen bewerben. Bewerberinnen und Be-

werber sollten in der Regel auf eine erfolgreiche Leitung einer Schule ver-

weisen können. 
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Die Ministerialbeauftragten verständigen in geeigneter Weise auch in Be-

tracht kommende abwesende Beamtinnen und Beamte. 

 

Es wird erwartet, dass die / der Ministerialbeauftragte am Schulort  selbst 

oder in unmittelbarer Umgebung wohnen wird. 

 

Frauen werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben (Art. 7 Abs. 3 

BayGlG). 

 

Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen       

geeignet. Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden 

Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt (Nr. IV.4.2 Fürsorgerichtlinien 

2005). 

 

  
Termine für die Vorlage der Bewerbungen 
  
beim Ministerialbeauftragten 
des abgebenden Aufsichtsbezirks 28. Februar 2011 
 
beim Ministerium    14. März 2011 
 

 

gez. Walter Huber 

Regierungsdirektor 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 


